
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

 
 

August 2009 

GmbH Recht: Ablauf der Anpassungsfrist – was ist noc

Seit dem 1. Januar 2008 sind zahlreiche neue Bestimmungen
hende GmbHs in Kraft. Insbesondere haben in den vergangen
stimmungen zu einem erhöhten Handlungsbedarf geführt. Dab
GmbH-Recht ziemlich in Vergessenheit geraten, welche hiermi

Hat eine GmbH mehrere Geschäftsführer, so muss ein Vorsitze
sammlung gewählt und entsprechend im Handelsregister einge

Die Regelung des Vorsitzes ist insofern von praktischer Bedeut
stimmung in den Statuten der Vorsitzende nach dem Gesetz so
lung (Art. 808a i.V.m. 810 Abs. 3 Ziff. 1 OR) als auch bei En
(Art. 809 Abs. 4 OR) den Stichentscheid hat. Sollte dies von d
wünscht sein, weil dadurch die Machtverhältnisse der ansonst
schoben werden, müssten die Statuten der GmbH zwingend e
der Stichentscheid des Vorsitzenden statutarisch ausgeschlosse
zur Vermeidung allfälliger Patt-Situationen getroffen werden.  

Die Frist zur Anpassung der Statuten läuft Ende 2009 ab. We
zweijährigen Anpassungsfrist angeglichen, so gilt automatisch
gemäss Gesetz. Sollte bis Fristablauf auch kein Vorsitzender d
ist die Gesellschaft mit einem Organisationsmangel behaftet u
durch das Handelsregisteramt, mit der Benachrichtigung des G
sämtliche statutarischen Bestimmungen, welche nicht mehr ges
Ablauf der Anpassungsfrist ausser Kraft gesetzt. Aus diesem G
diesem Jahr noch Handlungsbedarf. 
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